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Schlussbetrachtung

Die Grenzregelung von 1470, das jahrhundertealte Mannlehen der
von Rohr bzw. der Rudolf von Rohr und deutlich die noch erhaltenen

Flurnamen im Kaufvertrag zwischen Vater und Sohn Josef Studer

von 1957 bestätigten die römische Grenzziehung und zugleich
die mittelalterlichen Herrschaftsgrenzen im Raum des Oberen
Schweissachers sowie dessen ursprüngliche Zugehörigkeit zu
Kestenholz beziehungsweise zur Herrschaft Bechburg. Damit darf in
diesem Gebiet auch auf eine hohe Siedlungskontinuität in
urkundenloser römischer und mittelalterlicher Zeit geschlossen werden.
Denn nur dank möghchst ununterbrochener früherer Grundbesitzer-

beziehungsweise Lehensbesitzer-Generationen konnte sich das
Wissen um die römischen Grenzen im untersuchten Grenzland
erhalten - auch dank der «lutren buttinen in dem wyer zuo Fulennbach»,

dem schon seit je von Natur aus wasserreichen, auch den
Römern bekannten Quellgebiet im Raum des nun leider verschwundenen

Gross-Weiers.
Mit dieser Arbeit möchte ich auch aufzeigen, was Lokalgeschichte

neben dem thematisch geordneten Sammeln von Quellenmaterial zu
leisten vermag und was sie so spannend macht: Eine Analyse der
zeitlichen Veränderungen eines eng umrissenen Raumes - hier sogar
nur eines Grenzpunktes ohne Grenzstein - bringt wesenthche
Einsichten in übergeordnete Systeme und Strukturen, seien dies frühere
Umweltbedingungen oder kulturelle Leistungen von Generationen,
die in diesem Raum einst gewirkt oder auf ihn eingewirkt haben, was
auf weitere Teilaspekte dieses Raumes hinweist und nach deren
Darstellung drängt. Schliesslich will das kleine Raum-Zeit-Mosaikbild
sich mit andern Bildern verbinden und so über sich selbst hinaus
und zu einem grösseren Ganzen heranwachsen.
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